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Botschaft 2014-DSJ-119� 20. Januar 2015
—
des Staatsrats an den Grossen Rat 
zum Gesetzesentwurf über den Beitritt zum Konkordat über die polizeiliche 
Zusammenarbeit in der Westschweiz

Wir unterbreiten Ihnen hiermit die Botschaft zum Gesetzes-
entwurf über den Beitritt des Kantons Freiburg zum geän-
derten Konkordat über die polizeiliche Zusammenarbeit in 
der Westschweiz 

1.	 Einleitung

Das Konkordat über die polizeiliche Zusammenarbeit in 
der Westschweiz wurde am 10. Oktober 1988 von den latei-
nischen Kantonen angenommen. Das Konkordat basiert auf 
dem Grundsatz der gegenseitigen Hilfe von Polizeikorps, 
wenn die Art und/oder das Ausmass solche Hilfeleistungen 
verlangen; die Anwendung des Konkordats verlief in den letz-
ten rund zwei Jahrzehnten zur vollsten Zufriedenheit. 

Trotzdem haben die Veränderungen der schweizerischen 
Sicherheitslandschaft ‒ wie die Entwicklung der kantons- 
und landesgrenzenüberschreitenden Kriminalität oder die 
Notwendigkeit des Informationsaustauschs und der Koor-
dination von polizeilichen Untersuchungen ‒ die Konferenz 
der Justiz- und Polizeidirektoren der lateinischen Schweiz 
(LKJPD) dazu bewogen, am 3.  April  2014 ein vollständig 
überarbeitetes Konkordat anzunehmen. Das neue Konkordat 
über die polizeiliche Zusammenarbeit in der Westschweiz 
umfasst zwei neue Ziele, nämlich den Austausch von krimi-
nalpolizeilichen Daten und die Umsetzung operativer, tech-
nischer, wissenschaftlicher und logistischer Synergien sowie 
der entsprechenden Ausbildung (Art. 2 Bst. b und c des neuen 
Konkordats). 

Der Kommentar des Konkordats, vorbereitet durch die 
LKJPD, ist integraler Bestandteil dieser Botschaft und liegt 
ihr bei. 

Gemäss Artikel 13 Abs. 1 des Gesetzes vom 11. September 
2009 über die interkantonalen Verträge (VertragsG, SGF 
121.3) und Artikel 13 Abs. 2 des Vertrags über die Mitwir-
kung der Parlamente (ParlVer, SGF 121.4) wird diese Bot-
schaft vom Schlussbericht und der Stellungnahme der Inter-
parlamentarischen Westschweizer Kommission vom 5. März 
2014 anlässlich der Sitzung vom 17. Januar 2014 (vgl. Text im 
Anhang) ergänzt. 

Conseil d’Etat CE
Staatsrat SR

2.	 Auswirkungen

2.1.	Folgen

Das revidierte Konkordat und der Gesetzesentwurf werden 
keine Folgen für die Aufgabenverteilung zwischen Staat und 
Gemeinden haben, weder in finanzieller noch in personeller 
Hinsicht. 

Das Konkordat vom 3. April 2014 entspricht zwei neuen 
Bedürfnissen. 

Einerseits will es der bedeutenden Entwicklung der polizei
lichen Zusammenarbeit in der Westschweiz Rechnung tra-
gen. Die Tragweite des Konkordats wurde daher um zwei 
zusätzliche materielle Ziele erweitert, nämlich der Austausch 
von polizeilichen Daten zwischen den Kantonen und die 
Umsetzung operativer, technischer, wissenschaftlicher und 
logistischer Synergien sowie der entsprechenden Ausbildung. 

Andererseits und aus formaler Sicht wurden in Hinblick auf 
die Entwicklungen der interkantonalen polizeilichen Zusam-
menarbeit und der Änderungen der kantonalen Rechtsord-
nungen der letzten Jahre gewisse Gesetzesbestimmungen des 
Konkordats angepasst. Zudem wurde die Struktur des Kon-
kordats neu organisiert, um mehr Klarheit und eine bessere 
systematische Kohärenz zu schaffen.

Das Konkordat vom 10. Oktober 1988 wird ab Inkrafttreten 
des neuen Konkordats aufgehoben, sprich sobald drei Kan-
tone beigetreten sind. 

Das Konkordat und der Gesetzesentwurf sind bundesrechts-
konform und europaverträglich. 

2.2.	Referendum 

Der Beitritt zum revidierten Konkordat untersteht dem Geset-
zesreferendum. Er untersteht nicht dem Finanzreferendum.

Anhänge:

—

>> Erläuterungen der Gründe für die Änderung des Konkordats 

über die polizeiliche Zusammenarbeit in der Westschweiz 

>> Schlussbericht und Stellungnahme der Interparlamentarischen 

Kommission (IPK) vom 5. März 2014
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wird eine „Unité de doctrine“
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13 „Finanzielles“ und 14 „Gemeinsame Datenbanken“. Der 
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um „grossangelegte Fahndungen“ wie zum Beispiel bei der Flucht ei

um „Erstermittlungen im Rahmen von kriminalpolizeilichen zu schweren, 
wichtigen und/oder komplexen Fällen“.
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2 hingegen wird durch den Zusatz „Verwaltungs „ ergänzt, um der Tatsache Rechn

ff des „Polizeibeamten“ durch „Angehöriger der Polizei“

1 und 3 wird der Begriff „Beamte“ durch „Angehöriger“ ersetzt.
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 Sekretariat der Interparlamentarischen Koordinationsstelle • Generalsekretariat des Grossen Rates 
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Interparlamentarische Kommission zur Prüfung des Entwurfs zur Änderung 
des Konkordats vom 10. Oktober 1988 über die polizeiliche Zusammenarbeit in 

der Westschweiz 

Schlussbericht und Stellungnahme 

Die Interparlamentarische Kommission zur Prüfung des Entwurfs zur Änderung des 
Konkordats vom 10. Oktober 1988 über die polizeiliche Zusammenarbeit in der Westschweiz 
(nachfolgend IPK) hat sich am 17. Januar 2014 im Grossratssaal in Genf versammelt. 

Den Vorsitz der IPK hatte Anne Marie von Arx-Vernon (GE) inne, das Vizepräsidium wurde 
von Gérald Crétegny (VD) wahrgenommen. 

Teilnehmer der Sitzung der IPK vom 17. Januar 2014: 

Für den Kanton Freiburg: André Ackermann, François Bosson, Andrea Burgener Woeffray, 
Benjamin Gasser, Denis Grandjean, Roland Mesot, André Schoenenweid. 

Für den Kanton Genf: Anne Marie von Arx-Vernon, Emilie Flamand-Lew, Eric Leyvraz, Cyril 
Mizrahi, Eric Stauffer, Raymond Wicky. 

Für den Kanton Jura: Carlo Caronni, Loïc Dobler, Gabriel Friche, André Henzelin, Raoul 
Jaeggi, Emmanuel Martinoli, Didier Spies. 

Für den Kanton Wallis: Alain de Preux, Christine Ecoeur, Anne Luyet, Sonia Tauss-Cornut. 

Für den Kanton Waadt: Amélie Cherbuin, Gérald Crétegny, Martial De Montmollin, Denis-
Olivier Maillefer, Gérard Mojon, Jean-Marc Sordet, Claudine Wyssa. 

Entschuldigt waren: Alain Bohlinger (JU), Francis Charmillot (JU), Véronique Coppey (VS), 
Rosina In-Albon (VS), Maurice Jobin (JU), Jürgen Schetter (VS), Jean-Daniel Tschan (JU), 
Christian Zaugg (GE). 

An den Arbeiten der IPK nahmen teil: Pierre Maudet, Genfer Staatsrat, Präsident des 
Konkordats, Jacques Antenen, Präsident der Konferenz der kantonalen 
Polizeikommandanten der Westschweiz und der Kantone Bern und Tessin (KKPK-WBT), 
Blaise Péquignot, Generalsekretär der lateinischen Konferenz der Justiz- und 
Polizeidirektoren (LKJPD), Antoine Landry, stellvertretender Generalsekretär, Departement 
für Sicherheit und Wirtschaft, Genf, Vincent Delay, Leiter der juristischen Abteilung der 
Waadtländer Kantonspolizei, Irène Renfer, Sekretärin der Interparlamentarischen 
Koordinationsstelle. 

Das Protokoll wurde von Gérard Riedi, Interparlamentarische Koordinationsstelle, geführt. 

Allgemeine Betrachtungen und Eintretensentscheid 

Vor der Eintretensabstimmung hat Pierre Maudet der IPK Erklärungen abgegeben. Er hat 
hervorgehoben, dass das Konkordat seit dem Inkrafttreten im Jahr 1988 nicht revidiert 
worden ist und dass der Revisionsentwurf vor allem eine Reaktion auf die Entstehung eines 
kriminellen Raums in der Westschweiz und erhöhte Bedürfnisse im Bereich der Wahrung der 
Ordnung darstellt. Wenn auch die Sicherheit ein Bereich ist, indem die Souveränität der 
Kantone eine zentrale Rolle einnimmt, so ist dennoch nicht zu verkennen, dass angesichts 
der kantonsübergreifenden Problemfelder das System und somit auch das Konkordat 
angepasst werden müssen. Somit wurde beschlossen, die Ausweitung des Konkordats auf 
den Bereich der Kriminalpolizei und den Informationsaustausch vorzuschlagen. 
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Der Bereich der Kriminalpolizei an sich ist das neuste und bezeichnendste Element in der 
Entwicklung des Konkordats und verdeutlicht, mit welchen Situationen die Westschweizer 
Polizeien heute angesichts kantonsübergreifender krimineller Erscheinungen konfrontiert 
sind. 

Hinsichtlich des Informationsaustauschs hat Pierre Maudet hervorgehoben, wie wichtig es 
ist, diesen zu fördern und vereinfachen, sodass die territoriale Zerstückelung kein Hindernis 
bei der Beschaffung von wichtigen Informationen darstellt. 

Die kantonalen Delegationen haben sich allgemein positiv zum Änderungsvorschlag des 
Konkordats geäussert. Verschiedene Mitglieder der Delegationen haben im Vorfeld 
bestimmte Aspekte aufgegriffen. 

Die Freiburger Delegation hat ihre Unterstützung für die vorgeschlagene Revision zum 
Ausdruck gebracht und hat auch ihren Wunsch geäussert, dass die Regierungen im 
erläuternden Kommentar zum Konkordat einen klaren Willen zur Ausweitung der 
polizeilichen Zusammenarbeit auf andere Bereiche zeigen, um dort Synergien zu schaffen. 

Die Waadtländer Delegation hat die mit der Änderung des Konkordats eingeschlagene 
Richtung begrüsst. 

Ein Mitglied der Genfer Delegation hat seine Überlegungen dazu vorgebracht, dass 
verschiedene kantonale Systeme bestehen, wohingegen seiner Meinung nach die Zukunft in 
einem einheitlichen Polizei- und Justizsystem und Strafvollzugswesen liege. 

Ein Mitglied der Waadtländer Delegation hat im Gegensatz dazu die wesentliche Bedeutung 
kantonalen Souveränität im eidgenössischen System hervorgehoben. 

Ein Mitglied der Freiburger Delegation hat zudem daran erinnert, dass der Föderalismus das 
Fundament der Schweiz bilde und dass dieses System in der Schweiz stark verwurzelt und 
Bestandteil der politischen Kultur des Landes sei. 

Ein Mitglied der Freiburger Delegation hat sich des Weiteren mit Fragen zur Informatik und 
zum Geltungsbereich des Konkordats, zur Rolle der Armee und der Bundespolizei sowie zur 
Grundausbildung der Polizistinnen und Polizisten auseinandergesetzt. 

Pierre Maudet hat ergänzt, dass im Hinblick auf die Informatik im Konkordat nichts 
ausgeschlossen wird. Die Frage der Zusammenarbeit mit der Armee sei noch heikler als 
jene der kantonalen Souveränität. Dies bringe Herausforderungen mit sich, die über das 
Konkordat hinausgehen. Er hat zudem die Ansicht geäussert, dass es notwendig sei, über 
eine gemeinsame Ausbildung zu verfügen. Dennoch befasse sich das Konkordat nicht im 
Speziellen mit der Ausbildung. 

Jacques Antenen hat ausgeführt, dass das Konkordat auf Situationen eingehe, in welchen 
die Bundespolizei ihr Tätigkeitsgebiet einschränkt und somit viel Raum für die kantonalen 
Kompetenzen bleibt. Er hat hinzugefügt, dass das Konkordat in den Augen der 
Polizeikommandanten von entscheidender Bedeutung ist. Dadurch werden 
Vorgehensweisen, die für jegliche polizeiliche Tätigkeit grundlegend geworden sind, rechtlich 
verankert. 

Ein Mitglied der Walliser Delegation hat mitgeteilt, dass es für seine Delegation fundamental 
wichtig sei, dass die Zuständigkeit bei den Kantonen bleibt. Die Delegation hebt hervor, dass 
die Funktionsweise der Konkordate geschätzt wird und diese zufriedenstellend funktionieren. 

Der Eintretensentscheid der IPK erfolgte einstimmig. 

 



34

34 22 décembre 2011

 Seite 3/7 

Beratung der IPK, Änderungsvorschläge und Bemerkungen 

Die IPK hat eine artikelweise Prüfung des Vorschlags zur Änderung des Konkordats 
vorgenommen. 

Der Vorschlag der Genfer Delegation, geschlechtergerechte Sprache anzuwenden, wurde 
einmalig für den gesamten Entwurf zur Änderung des Konkordats behandelt. 

Blaise Péquignot hat daraufhin vorgeschlagen, folgende Formulierung in die Präambel 
aufzunehmen: „in der Erwägung, dass alle Personenbezeichnungen in gleicher Weise für 
Frauen und für Männer gelten“. 

Dieser Vorschlag wurde von den Mitgliedern der IPK nicht angenommen. 

Abstimmung zum Vorschlag der geschlechtergerechten Ausformulierung des Konkordats. 

 

Dafür:  29 (7 FR, 3 GE, 7 JU, 4 VS, 7 VD) 
Dagegen: - 
Enth.:  1 (1 GE) 
 
Der Vorschlag wurde angenommen. 

Art. 1 Geltungsbereich 

Dieser Artikel bot keinen Anlass für besondere Anmerkungen und wurde ohne Gegenstimme 
angenommen. 

Art. 2 Zweck 

C Dieser Artikel bot keinen Anlass für besondere Anmerkungen und wurde ohne 
Gegenstimme angenommen. 

Art. 3 Konkordatsbehörde 

Dieser Artikel bot keinen Anlass für besondere Anmerkungen und wurde ohne Gegenstimme 
angenommen. 

Art. 4 Grundsatz 

Dieser Artikel bot keinen Anlass für besondere Anmerkungen und wurde ohne Gegenstimme 
angenommen. 

Art. 5 Fälle der Hilfeleistung im Rahmen des Konkordats 

Dieser Artikel bot keinen Anlass für besondere Anmerkungen und wurde ohne Gegenstimme 
angenommen. 

Art. 6 Hilfeleistung im Konkordatsgebiet 

Dieser Artikel bot keinen Anlass für besondere Anmerkungen und wurde ohne Gegenstimme 
angenommen. 

Art. 7 Meldung an die Konkordatskantone 

Dieser Artikel bot keinen Anlass für besondere Anmerkungen und wurde ohne Gegenstimme 
angenommen. 

Art. 8 Leitung 
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Dieser Artikel bot keinen Anlass für besondere Anmerkungen und wurde ohne Gegenstimme 
angenommen. 

Art. 9 Rechtsstellung der ausserkantonalen Polizeikräfte 

Dieser Artikel bot keinen Anlass für besondere Anmerkungen und wurde ohne Gegenstimme 
angenommen. 

Art. 10 Haftung bei unerlaubter Handlung 

Dieser Artikel bot keinen Anlass für besondere Anmerkungen und wurde ohne Gegenstimme 
angenommen. 

Art. 11 Haftung bei rechtmässigem Handeln 

Dieser Artikel bot keinen Anlass für besondere Anmerkungen und wurde ohne Gegenstimme 
angenommen. 

Art. 12 Unfälle 

Dieser Artikel bot keinen Anlass für besondere Anmerkungen und wurde ohne Gegenstimme 
angenommen. 

Art. 13 Finanzielles 

Bei der Beratung zu Artikel 13 hat die Freiburger Delegation die Frage zur Unterscheidung 
zwischen verrechneten und nicht verrechneten Leistungen aufgeworfen. 

Vincent Delay hat näher ausgeführt, dass es gemäss der Praxis in kriminalpolizeilichen 
Angelegenheiten keine Verrechnung gibt. Leistungen von Spezialisten hingegen können 
beispielsweise in Rechnung gestellt werden. Als Grundsatz gilt die Unentgeltlichkeit, damit 
nicht aus Kostengründen von der Inanspruchnahme von Hilfeleistungen abgesehen wird. 

Antoine Landry hat ergänzend hinzugefügt, dass der Grundsatz der Unentgeltlichkeit 
gewährleistet bleibt. Um aber einen negativen Anreiz, ungenügende Polizeikorps zu führen, 
zu vermeiden, wurde eine Bestimmung über die Verrechnung der Leistungen vorgesehen. 

Auch die Genfer Delegation hat im Hinblick auf die Umsetzung einer gerechten 
Investitionspolitik um genauere Angaben gebeten, damit verhindert werden kann, dass 
bestimmte Kantone insbesondere bezüglich der Kosten der Kriminalpolizei nicht geschwächt 
werden. Da die politische Gesamtvision des Konkordats gerade auch hinsichtlich der Kosten 
der Kriminalpolizei von den kantonalen Parlamenten behandelt werden könnte, wäre es 
sinnvoll, dass die Abgeordneten angemessen informiert sind, sodass sie den Entwurf vor 
ihrem jeweiligen Parlament verteidigen können. 

Artikel 13 wurde ohne Gegenstimme angenommen. 

Art. 14 Gemeinsame Datenbanken 

Artikel 14 hat bei der Waadtländer, Walliser und Genfer Delegation Fragen zum Datenschutz 
und zum Zugang zu den Daten aufgeworfen. 

Es wurden drei Aspekte angesprochen. Beim ersten handelte es sich um die Beteiligung der 
kantonalen Datenschutzbeauftragten, vor allem auch, weil der eidgenössische Datenschutz-
beauftragte von einem Eingriff im Bereich der kantonalen Daten absah. Der zweite Aspekt 
betraf den Zugang zu den Informationen in den Datenbanken und die Frage, ob diese nur 
den Unterzeichnerkantonen zur Verfügung stehen würden oder, auf Anfrage, auch anderen 
Kantonen. Als Drittes wurde auf die Kompatibilität der bestehenden Systeme und die 
Notwendigkeit hingewiesen, dass die Systeme untereinander funktionieren können. 
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Blaise Péquignot hat als Antwort auf die verschiedenen Fragestellungen näher ausgeführt, 
dass der eidgenössische Datenschutzbeauftragte in kantonalen Angelegenheiten nicht 
zuständig ist. Weiter wird die Konkordatsbehörde, wie in Artikel 14 Absatz 2 vorgesehen, die 
Verfahren, Zuständigkeiten und Betriebsregeln hinsichtlich der gemeinsamen Datenbanken 
festlegen. Das Reglement, das erarbeitet werden wird, kann den kantonalen 
Datenschutzbeauftragten vorgelegt werden. Das Reglement wird zudem die Frage 
behandeln müssen, wie es sich mit dem Zugang von Nichtunterzeichnerkantonen verhält. 
Blaise Péquignot hat hervorgehoben, dass es entscheidend ist, ein Reglement zu 
verabschieden, dass allen Aspekten des Datenschutzes Rechnung zu tragen vermag. Es 
gehe im Übrigen nicht darum, über das Konkordat neue Datenbanken zu schaffen, sondern 
Bestehendes zu formalisieren. 

Vincent Delay hat ausgeführt, dass die kantonalen Datenschutzbeauftragten bereits 
Gelegenheit zur Stellungnahme hatten, als der Entwurf zur Änderung des Konkordats den 
Kantonsregierungen unterbreitet wurde. 

Jacques Antenen hat die grosse Bedeutung der Datenbank als Werkzeug hervorgehoben. 

In vollem Bewusstsein über die Bedeutung von Artikel 14 hat die Genfer Delegation der IPK 
einen Änderungsvorschlag unterbreitet, um Absatz 2 mit dem Zusatz „in Zusammenarbeit mit 
den kantonalen Datenschutzbeauftragten“ zu ergänzen. 

Die Waadtländer und Freiburger Delegationen haben ihre Einwände gegen eine solche 
Änderung vorgebracht. Die Jurassische Delegation war sich diesbezüglich nicht einig. 

Auf Vorschlag von Antoine Landry hat die Genfer Delegation den Änderungsvorschlag 
folgendermassen umformuliert: „, nach Befragung der kantonalen Datenschutzbeauftragten.“ 

Der Vorschlag wurde zur Abstimmung gebracht. 

 

Dafür:  12 (5 GE, 3 JU, 2 VS, 2 VD) 
Dagegen: 17 (7 FR, 3 JU, 2 VS, 5 VD) 
Enth.:  1 (1 JU) 
 

Artikel 14 Absatz 1 wurde ohne Gegenstimme angenommen. 

Artikel 14 Absatz 2 wurde zur Abstimmung gebracht. 

 

Dafür:  19 (7 FR, 4 JU, 3 VS, 5 VD) 
Dagegen: - 
Enth.:  11 (5 GE, 3 JU, 1 VS, 2 VD) 
 

Artikel 14 Absatz 2 wurde angenommen. 

Art. 15 Rahmen und Synergiebereiche 

Die Walliser Delegation hat den Wunsch formuliert, Näheres über die die Sicht auf den 
Ausbildungsbereich zu wissen. 

Jacques Antenen hat bemerkt, dass sich sowohl die KKPK-WBT als auch die Staatsräte in 
dieser Frage nicht einig sind. Artikel 15 befasse sich aber nicht mit der allgemeinen 
Ausbildung aller Polizeikräfte, sondern mit der technischen Ausbildung der Polizeikräfte, die 
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Blaise Péquignot hat als Antwort auf die verschiedenen Fragestellungen näher ausgeführt, 
dass der eidgenössische Datenschutzbeauftragte in kantonalen Angelegenheiten nicht 
zuständig ist. Weiter wird die Konkordatsbehörde, wie in Artikel 14 Absatz 2 vorgesehen, die 
Verfahren, Zuständigkeiten und Betriebsregeln hinsichtlich der gemeinsamen Datenbanken 
festlegen. Das Reglement, das erarbeitet werden wird, kann den kantonalen 
Datenschutzbeauftragten vorgelegt werden. Das Reglement wird zudem die Frage 
behandeln müssen, wie es sich mit dem Zugang von Nichtunterzeichnerkantonen verhält. 
Blaise Péquignot hat hervorgehoben, dass es entscheidend ist, ein Reglement zu 
verabschieden, dass allen Aspekten des Datenschutzes Rechnung zu tragen vermag. Es 
gehe im Übrigen nicht darum, über das Konkordat neue Datenbanken zu schaffen, sondern 
Bestehendes zu formalisieren. 

Vincent Delay hat ausgeführt, dass die kantonalen Datenschutzbeauftragten bereits 
Gelegenheit zur Stellungnahme hatten, als der Entwurf zur Änderung des Konkordats den 
Kantonsregierungen unterbreitet wurde. 

Jacques Antenen hat die grosse Bedeutung der Datenbank als Werkzeug hervorgehoben. 

In vollem Bewusstsein über die Bedeutung von Artikel 14 hat die Genfer Delegation der IPK 
einen Änderungsvorschlag unterbreitet, um Absatz 2 mit dem Zusatz „in Zusammenarbeit mit 
den kantonalen Datenschutzbeauftragten“ zu ergänzen. 

Die Waadtländer und Freiburger Delegationen haben ihre Einwände gegen eine solche 
Änderung vorgebracht. Die Jurassische Delegation war sich diesbezüglich nicht einig. 

Auf Vorschlag von Antoine Landry hat die Genfer Delegation den Änderungsvorschlag 
folgendermassen umformuliert: „, nach Befragung der kantonalen Datenschutzbeauftragten.“ 

Der Vorschlag wurde zur Abstimmung gebracht. 

 

Dafür:  12 (5 GE, 3 JU, 2 VS, 2 VD) 
Dagegen: 17 (7 FR, 3 JU, 2 VS, 5 VD) 
Enth.:  1 (1 JU) 
 

Artikel 14 Absatz 1 wurde ohne Gegenstimme angenommen. 

Artikel 14 Absatz 2 wurde zur Abstimmung gebracht. 

 

Dafür:  19 (7 FR, 4 JU, 3 VS, 5 VD) 
Dagegen: - 
Enth.:  11 (5 GE, 3 JU, 1 VS, 2 VD) 
 

Artikel 14 Absatz 2 wurde angenommen. 

Art. 15 Rahmen und Synergiebereiche 

Die Walliser Delegation hat den Wunsch formuliert, Näheres über die die Sicht auf den 
Ausbildungsbereich zu wissen. 

Jacques Antenen hat bemerkt, dass sich sowohl die KKPK-WBT als auch die Staatsräte in 
dieser Frage nicht einig sind. Artikel 15 befasse sich aber nicht mit der allgemeinen 
Ausbildung aller Polizeikräfte, sondern mit der technischen Ausbildung der Polizeikräfte, die 
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für andere Kantone Verstärkung leisten. Das weiter gefasste Problemfeld der Ausbildung 
bildet aktuell Gegenstand von Überlegungen. 

Blaise Péquignot hat bekräftigt, dass Artikel 15 sich spezifisch mit besonderen Ausbildungen 
befasse. Zugleich hat er daran erinnert, dass alle Polizeikräfte im Besitz eines 
eidgenössischen Fähigkeitsausweises sind und dass in der Westschweiz ein Koordinator 
darauf achtet, dass die verschiedenen Ausbildungen standardisierte Normen erfüllen. 

Artikel 15 wurde ohne Gegenstimme angenommen. 

Art. 16 Dauer des Konkordats, Kündigung 

Dieser Artikel bot keinen Anlass für besondere Anmerkungen und wurde ohne Gegenstimme 
angenommen. 

Art. 17 Inkrafttreten 

Dieser Artikel bot keinen Anlass für besondere Anmerkungen und wurde ohne Gegenstimme 
angenommen. 

Art. 18 Aufhebung 

Dieser Artikel bot keinen Anlass für besondere Anmerkungen und wurde ohne Gegenstimme 
angenommen. 

Anhänge 

Die Freiburger Delegation hat vorgeschlagen, die Anhänge nicht dem Konkordatstext 
anzuhängen, damit bei einer allfälligen Änderung nicht das gesamte 
Genehmigungsverfahren des Konkordats durchlaufen werden muss. 

Der Vorschlag wurde ohne Gegenstimme angenommen. 

Schlusserklärungen 

Die Genfer Delegation hat sich zufrieden zu diesem ersten Schritt geäussert, wenn auch 
einige Mitglieder sich weitergehende Arbeiten wünschen würden. 

Die Walliser Delegation hat sich zufrieden zu den Diskussionen und den eingebrachten 
Antworten geäussert. Sie wünscht sich eine gewinnbringende Anwendung des Konkordats, 
um Sicherheitsproblematiken zu bewältigen. 

Die Waadtländer Delegation hat sich sehr zufrieden gezeigt mit dem Ablauf der Arbeiten. 

Die Freiburger Delegation hat ebenfalls ihre Zufriedenheit mit dem Konkordat zum Ausdruck 
gebracht und hervorgehoben, dass, auch wenn die Idee einer Westschweizer Polizei auf 
lange Frist umsetzbar sein könne, es doch wichtig sei, heute machbare Schritte zu 
unternehmen, und dies sei dank dem Konkordat möglich. 

 

Schlussabstimmung 

 

Dafür:  27 (7 FR, 5 GE, 4 JU, 4 VS, 7 VD) 
Dagegen: - 
Enth.:  3 (3 JU) 
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Der Entwurf zur Änderung des Konkordats vom 10. Oktober 1988 über die polizeiliche 
Zusammenarbeit in der Westschweiz wurde angenommen. 

 

Schlussbemerkung 

Die IPK begrüsst den Entwurf zur Änderung des Konkordats und schlägt vor, 
geschlechtergerechte Sprache anzuwenden. 

Mit Blick auf Artikel 11 ParlVer bittet die IPK die LKJPD um Rückmeldung zur Folge ihrer 
Stellungnahme. 

Zum Abschluss möchte der Präsident der IPK sich bei Pierre Maudet, Staatsrat, Präsident 
des Konkordats, Jacques Antenen, Präsident der KKPK-WBT, Blaise Péquignot, 
Generalsekretär der LKJPD, Antoine Landry, stellvertretender Generalsekretär des 
Departements für Sicherheit und Wirtschaft (GE) und Vincent Delay, Leiter der juristischen 
Abteilung der Waadtländer Kantonspolizei, für ihre Anwesenheit und den fruchtbaren 
Austausch während der Arbeiten bedanken. 

 

 

 

 

Anne-Marie von Arx-Vernon Gérald Crétegny 

 Präsidentin Vizepräsident 

 

 

 

Genf und Gland, 5. März 2014 


